
Integrationsassistenz
Begleitung in Schule, Krippe, Kita
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Sie haben Fragen? Brauchen weitere 
Informationen? Sprechen Sie uns gern an!

Mobile Assistenzdienste
Dahlenburger Landstraße 3

21337 Lüneburg

Fon: (04131) 8549003

integrationsassistenz-lg@lhlh.org 

Sprechzeiten nach Vereinbarung

Hauptsitz des Trägers:

Lebenshilfe Lüneburg-Harburg 
gemeinnützige GmbH 

Vrestorfer Weg 1

21339 Lüneburg

Fon: (04131) 30 18-0

Fax: (04131) 1 85 70

info@lhlh.org

www.lhlh.org
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››Rechtliche Grundlagen

Die Integrationsassistenz ist Teil der Eingliederungshilfe.

Sie, die Eltern/Sorgeberechtigten stellen einen ent -

sprechenden Antrag beim Jugend- oder Sozialamt. 

Die Kosten werden in der Regel von den kommunalen

Leistungsträgern übernommen, können aber auch 

über das persönliche Budget abge rechnet werden. 

Generell läuft die Entscheidung unter Hinzuziehung von

Gesundheitsamt und Schule.

Sie haben Fragen oder benötigen Hilfe beim Antrag?

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns. Wir beraten und

unterstützen Sie gerne dabei.



Ziele

Kinder und Jugendliche, die eine Behinderung haben

oder von Behinderung bedroht sind, sollen in die gleiche,

wohnortnahe Schule gehen können wie alle anderen

auch. So kann die Teilnahme an anderen Bildungs- und

Betreuungsangeboten erleichtert bzw. ermöglicht werden.

Konkret zum Beispiel durch:

• die Begleitung auf dem (Schul-) Weg
• unterrichtsbezogene Tätigkeiten, z. B. die Anwen-

dung spezieller Kommunikationshilfen, Hilfen zur 
Strukturierung

• Vermeidung und Umgang mit Stresssituationen
• Hilfestellung beim Kontakt zu Mitschülern, Aufbau 

von Regelakzeptanz
• Übernahme pflegerisch notwendiger und orientie-

render Tätigkeiten

Ziel ist es, die Selbstständigkeit der Schüler zu unterstüt-

zen und zu fördern: „So viel Hilfe wie nötig, so wenig

wie möglich!“

Individuelle Assistenz

Je nach Bedarf gibt es unterschiedliche Anforderungen

an die Qualifikation der Assistenz. Entsprechend der 

Bewilligung setzen wir darauf abgestimmtes Personal

ein. Unsere Mitarbeiter werden außerdem nach Bedarf

fortgebildet.

›››› Und so geht’s

Am Beginn einer Assistenz steht ein Kennenlerntreffen

zwischen Ihrem Kind und der zukünftigen Begleitung.

Die Auswahl und der Einsatz der Mitarbeiter erfolgen in

guter Absprache mit Ihnen, den Eltern, und der Schule. 

Die Integrationsassistenz arbeitet eng mit dem Lehr-

personal, den Eltern und der Koordinatorin dieser Dienst-

leistung zusammen und nimmt an Dienstbesprechungen

teil. Wir überprüfen und dokumentieren den Bedarf 

regelmäßig und passen unsere Leistung entsprechend an.

Da sind wir dabei

In der Schule, in der KiTa oder einer anderen Einrichtung,

für die die Assistenz bewilligt wurde. Art und Umfang

der Einsätze richten sich nach dem persönlichen Bedarf.

Eine individuelle Planung wird zusammen mit dem Kind

oder Jugendlichen, der Schule und den Eltern erstellt.

(Schul-)Ausflüge, (Schul-)Feiern, Praktika und Klassen-

fahrten sind grundsätzlich Teil unserer Assistenz, müssen

aber extra beantragt werden.

Liebe Eltern, liebe Kinder und
Jugendlichen!

Wenn Menschen mit Behinderung selbstbestimmt und

selbstbewusst Bildungsangebote wahrnehmen wollen,

brauchen sie dafür oft eine individuelle Assistenz. 

Eine, die einfach passt.

Seit 2009 unterstützen wir Menschen mit Behinderung im 

Bildungsbereich mit unseren Integrationsassistenten. 

Das bedeutet, wir begleiten Kinder und Jugendliche zum

Beispiel in der Schule, in der Krippe, im Kindergarten, 

in der Freizeit, beim Praktikum und in der Ferienbetreuung.

Damit haben wir mittlerweile viel Erfahrung gesammelt. 

Wer wir sind?

Die Integrationsassistenten sind Teil des „Mobilen Assistenz-

dienstes“. Wir sind seit über 25 Jahren in allen Lebenslagen

und Lebensphasen für Menschen mit Behinderungen und

ihre Familien alltagsunterstützend tätig: beratend, betreuend

und pflegerisch. 

„Jeder Mensch hat unbehinderten Zugang zu inklusiver
Bildung in Kindertagesstätten, Schulen und Erwachse-
nenbildung, zu kulturellen, spirituellen, sportlichen
und Freizeitangeboten. Behinderte Menschen werden
dabei nicht benachteiligt oder diskriminiert.“ 
Bundesvereinigung Lebenshilfe 2007 (Auszug aus der Lebenshilfe Vision 2020)


